
Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift
für die Wahl zum 16. Landtag von Baden-Württemberg im Jahr 2016
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Unterzeichner/die Unterzeichnerin persOnIich und handschriftlich
geleistet hat. Unterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist. Vorher
geleistete Unterschriften sind ungültig. Jeder/Jede Wahlberechtigte darf mit seinerflhrer Unterschrift nur einen
Wahlvorschlag unterstotzen. Wer mehrere Wahlvorschlage unterzeichnet. macht sich nach § 108d in Verbindung
mit § 107a des Strafgesetzbuches straibar.

Ausgegeben:
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Stuttgart, 24. Marz 2015

Kreiswahlleiter: -Dr. Martin Schairer
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Unterstützungsunterschrift
Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift den Wahlvorschlag

_und '1'1 ~_ P8IIei adlrdU Wort .ei~r1Ei~on. einsetzen

des/der DIE REPUBLIKANER (REP)
Nummer und BezeidV'&.flg dU w__

im Wahlkreis Nr. 3 Stuttgart 11I
\J

F•••••••••••. _.Ansctrift.~·

Bewerber/in: . Melber, Thomas, Bissinger Str. 12, 70435 StuttgartF-.....-. V~.Anoctvtft .~.

Ersatzbewerberlin: Volgt, Alexander, Nellinger Str. 68, 70619 Stuttgart

VolIslindi; In M"chin.n· oder Druck.chrift eusfünen und von dem/dM Wehlberechtlgten persönlich und handschriftlich zu
unt.rzelchnen

~rFlfrilienname. vomeme

•
Anschrift (Ha>pIWOhnung) SIr8ße. HllUsoommer und PU

"10 S+u%Qrt
Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird'
Ort und o.um .., Untetleiclwulg

Srvtr art t
PeBOnlidle und ~ \JfIIIrSChIift

~
Nicht 'fOn cMm Unwrzelchnerlder Unterzeichnerin auazufOlIen

Bescheinigung des Wahlrechts2
Der/Die vorstehende Unterzeichner/in ist Deutschelr im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. Er/Sie
erfüllt auch die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungendes §7 Abs. 1 des Landtagswahlgesetzes. ist nicht nach
§ 7 Abs 2 des Landtagswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und ist im oben bezeichneten Wahlkreis
am Tag der Unterzeichnung wahlberechtigt (§ 24 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes und §23 Abs. 4 der Landes-
wahlordnung).
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Landeshauptstadt Stuttgart. _
untersclW1"
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1 Wenn der Unterzeichneridie Unterzeichnenn die Bescheinigung selneslihres Wahlrechts selbst einholen will, streichen
2 Das Bürgermeisteramt darf das Wahlredlt des Unterzeichners/der Unterzeichnenn nur einmal bescheinigen Das

Bürgermeisteramt darf dabei nicht festhalten. tur welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist.


